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█████████████████

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 9. Juli 2019 an den Bundesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).

Das Bundesministerium für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend hat  die  weitere 

Bearbeitung  Ihres  Antrages  davon  abhängig  gemacht,  dass  Sie  eine  zustellfähige 

Postanschrift übersenden.

Sollten – nach  Prüfung  des  Einzelfalls – Ausschlussgründe  dem  Informationszu-

gang  zumindest  teilweise  entgegenstehen,  Drittbeteiligungen  und/oder  Schwärzun-

gen  durchzuführen  und/oder  Gebühren  zu  erheben  sein,  ist  eine  ordnungsgemäße 

Bekanntgabe  des  (insoweit)  belastenden  IFG-Bescheides  mit  Blick  auf  die  Zurech-

nung   dieser   belastenden   Rechtswirkungen   und   die   Bestimmung   der   Rechts-

behelfsfristen  sicherzustellen.  In  diesen  Fällen  ist  die  Übermittlung  der  Postadresse 

erforderlich und datenschutzrechtlich gem. Art. 6 Abs. 1 Abs. 1 lit. e) DSGVO i. V. m. 

§ 3 BDSG gerechtfertigt.Die Vorgehensweise des Ministeriums ist in diesem Einzel-

fall nicht zu beanstanden.

HAUSANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn

VERBINDUNGSBÜROFriedrichstraße 50, 10117 Berlin

TELEFON (0228) 997799-1504

TELEFAX (0228) 997799-5550 

E-MAIL referat15@bfdi.bund.de

BEARBEITET VON Bianca Malguth

INTERNET www.informationsfreiheit.bund.de

DATUM Bonn, 02.08.2019

GESCHÄFTSZ.25-732/002 II#0033

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei

allen Antwortschreiben unbedingt an.
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Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

█████

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.


